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Wichtiges auf einen BlickWichtiges auf einen Blick
Schulsozialarbeit
Mariaberger Ausbildung Service gGmbH
Das Beratungsangebot unserer Schulsozialarbeit können Sie wei-
terhin per E‐Mail oder Telefon wahrnehmen:
Katrin Herre, 
Tel. 0157 80574576, E-Mail k.herre@mariaberg.de
www.facebook.de/schulsozialarbeitengstingen und Instagram: 
katrin.schulsozialarbeit

Jugendarbeit Engstingen
Yvette Köder-Reimer ist Ansprechpartnerin für alle jugendspe-
zifischen Themen. Alle Gespräche sind vertraulich, freiwillig und 
kostenfrei.
Gerne Nachricht per Mail y.koeder-reimer@mariaberg.de
Anruf 0163 740 4312 oder zu den Sprechzeiten:
donnerstags von 15.00–19.00 Uhr Büro im Jugendhaus (2. Stock)
freitags von 15.00–19.00 Uhr Büro im Jugendhaus (2. Stock)

Integrationsbeauftragte Franziska Schilling 
Franziska Schilling, Ortschaftsverwaltung Kleinengstingen, 
Reutlinger Str. 1, Tel. 07129 9200094
E-Mail: f.schilling@engstingen.de
Dienstag: 09.00–14.00 Uhr und Freitag: 08.30–12.30 Uhr.

Integrationsmanagerin Dorothea Durben-Brabender  
Landratsamt Reutlingen 
Ortschaftsverwaltung Kleinengstingen, Reutlinger Str. 1, 
Tel. 0152 24325516
E-Mail: d.durben-brabender@kreis-reutlingen.de
Dienstag: 09.00–12.00 Uhr und 14.00–16.00 Uhr 
Freitag: nach Vereinbarung (10.00–13.00 Uhr)
Telefonisch und per E-Mail bin ich auch außerhalb dieser Zeiten 
zu erreichen.

Ehrenamtliche Seniorenbeauftragte  
Silke Kunz-Wernicke
Tel. 0151 17888673
E-Mail: seniorenbeauftragte.engstingen@gmail.com
Für alle, die auch noch gerne mit Papier und Stift kommunizieren, 
dürfen gerne ihre Fragen, Anregungen etc. im Rathaus abgeben, 
ins "Seniorenbeauftragtenfächle".

Engstinger Runde / Engstinger Hilfe e. V.
Allgemeines / Koordination
Iris Kemmner, Tel. 07129 7576
Spendenkonto: Engstinger Hilfe e.V.: KSK Reutlingen
BIC: SOLADES1REU, IBAN: DE02 6405 0000 0100 1020 28

Bürgerstiftung für Jugend und Soziales
Spendenkonto: KSK Reutlingen, BIC: SOLADES1REU
IBAN: DE45 6405 0000 0000 0014 25

Ärztliche Notdienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD): Tel. 116 117, www.docdirect.de
Rettungsdienst in Notfällen: Tel. 112

Zahnärztliche Notdienste
Einheitliche Notfalldienstnummer für Baden-Württemberg:
0761 120 120 00

Apothekennotdienst
Sa, 11.04. Apotheke am Steg, Reutlingen, Tel. 07121 2 29 24
So, 12.04. Alb-Apotheke, Sonnenbühl, Tel. 07128 23 34

Abfalltermine:
https://www.kreis-reutlingen.de/Landratsamt/Organisationseinheiten/
Abfallwirtschaft/Abfalltermine-und-Leerungen/Abfalltermine-Online

Bestatter:
Firma Vöhringer   Tel. 07129 3542 
Firma Weible         Tel. 07129 6287

Freundeskreis Magdalena Hospiz e.V. 
Frau Angelika Walter, Tel. 07387 1773
Frau Antje Bez, Tel. 07387 984125
(Hohenstein, Engstingen, Trochtelfingen, Sonnenbühl)
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, Schwerstkranken und Ster-
benden gemäß ihrer persönlichen Würde seelischen Beistand zu 
geben. Dazu gehört die Begleitung im eigenen Zuhause sowie 
die Begleitung derer, die den Sterbenden nahestehen. Wir ar-
beiten nach christlichen Grundwerten, überkonfessionell und 
ehrenamtlich.

Pflegestützpunkt Südliche Alb
Frau Petra Pasquazzo, Tel. 07387 984146-2
pflegestuetzpunkt-suedliche-alb@kreis-reutlingen.de

Sozialstation St. Martin
Frau Katrin Tilk, Tel. 07129 93245-10
k.tilk@sozialstation-engstingen.de
Essen auf Rädern
Frau Eva Perske, Tel. 01525 9243535,
EAR@sozialstation-engstingen.de

Nachbarschaftshilfe und Betreuungsgruppen
Frau Katja Lerch und Frau Heidi Schaffran, Tel. 07129 93245-15 oder 
07129 93245-16, h.schaffran@sozialstation-engstingen.de

Servicehaus Sonnenhalde
Langzeitpflege	 Tel. 07129 93790 
Sozialstation	 Tel. 07129 937931

Unterstützungszentrum BruderhausDiakonie
Tel. 07129 930250

Familien- und Jugendberatung Alb
Karlstraße 36, 72525 Münsingen, Tel. 07381 9295-60 
Familienberatung.muensingen@kreis-reutlingen.de

Tagesmütter Reutlingen, Außenstelle Alb
Marktplatz 1, 72525 Münsingen. www.tagesmuetter-rt.de
Frau Zanger-Christoph, Tel. 07381 400041,
zanger@tagesmuetter-rt.de
Frau Schmid, Tel. 07123 93244-02, 
schmid@tagesmuetter-rt.de​
Arbeitszeiten: Montag-Freitag, Außenstelle Alb: jeden Mittwoch

Tauschnetz Engstingen
WhatsApp-Gruppe Engstingen tauscht
Michael Robinson 0173 8413689

Volkshochschule Engstingen
Sabine Wälder, Tel. 07129 932388, engstingen@vhsbm.de

Herausgeber:
	 Bürgermeisteramt, 72829 Engstingen, Kirchstraße 6
	 info@engstingen.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil einschließlich der 
Veröffentlichungen der Gemeindeverwaltung:
	 Bürgermeister Storz oder sein Vertreter im Amt
	 Telefon 07129 9399-0

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
	 Fink GmbH Druck und Verlag,  
	 Sandwiesenstr. 17, 72793 Pfullingen 
	 Telefon 0 7121/97 93-0
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Einladung zum 31. Engstinger Seniorennachmittag 
 
 
Liebe Seniorinnen, 
liebe Senioren, 
 
im Namen der Gemeinde Engstingen lade ich alle Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren recht herzlich 
zum 31. gemeinsamen Engstinger Seniorennachmittag am 
 

Samstag, 18. April 2026, ab 14.30 Uhr (Hallenöffnung 14.00 Uhr) 
 

in das Dorfgemeinschaftshaus in Kohlstetten ein. 
 
Freuen Sie sich mit uns auf ein buntes Unterhaltungsprogramm, das wir wieder für Sie vorbereitet 
haben. 
 
 
An folgenden Haltepunkten wird ein kostenloser Busshuttle nach Kohlstetten fahren: 
 

Großengstingen, Bushaltestelle Sonnenhalde:  13.40 Uhr  
Großengstingen, Marktplatz:    13.50 Uhr  
Kleinengstingen am Rathaus:    14.00 Uhr  
 
Die Rückfahrt erfolgt um 17:30 Uhr. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen gemütlich geselligen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. 
 
Bitte senden Sie die Anmeldung bis zum 10. April 2026 an das Bürgermeisteramt Großengstingen oder 
an die Ortschaftsverwaltungen in Kleinengstingen und Kohlstetten zurück.  
Bitte beachten Sie, dass die Plätze aufgrund der begrenzten Kapazität in der Reihenfolge des Eingangs 
der Anmeldungen vergeben werden. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 

Mario Storz 
Bürgermeister 
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Rückantwort Seniorennachmittag am 18.04.2026 
 

Rückmeldung bis zum 10.04.2026 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Anmeldung zum Seniorennachmittag 
 

 
 
              Vorname, Name   
 
              Straße, Nr.          
 
               PLZ, Ort               72829 Engstingen 

 
         Ortsteil            

 
 Telefon-Nr.:      ……………………………………………………………….. 
 

 
 Ich nehme am Seniorennachmittag am Samstag, 18. April 2026 ab 14.30 Uhr 

    im Dorfgemeinschaftshaus in Kohlstetten teil. 
 

 Ich fahre mit dem Bus. 
 

 
 

 
 
 
Engstingen,  
         (Datum)    (Unterschrift) 
 
 
 

 

 

Gemeinde Engstingen 
Frau Nicole Locher 
Kirchstraße 6 
72829 Engstingen 
 
oder per Fax: 07129/939999 
oder Mail: n.locher@engstingen.de  
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Sprechstunden der Ortsvorsteher 

Ortsverwaltung Großengstingen, Kirchstraße 6
Ortsvorsteher Thomas Gauß, Tel. 07129 9328041
E-Mail: OVGE@gemeinde-engstingen.de
Montags 18.00 – 20.00 Uhr
nur nach Voranmeldung
Ortsverwaltung Kleinengstingen, Reutlinger Straße 1
Ortsvorsteher Thorsten Rehmann, Tel. 07129 9200096
E-Mail: OVKE@gemeinde-engstingen.de
Freitags 17.30 – 19.30 Uhr
Ortsverwaltung Kohlstetten, Schulstraße 14
Ortsvorsteher Martin Mauser, Tel. 07385 965176
E-Mail: OVKST@gemeinde-engstingen.de
Dienstags 18.00 – 20.00 Uhr, 
Hinweis: Bitte klingeln, falls die Tür verschlossen ist oder jemand 
keine Treppen steigen kann.

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats
Am Mittwoch, 15.04.2026, um 19.00 Uhr, findet im Sitzungs-
saal des Rathauses Großengstingen, Kirchstraße 6, eine öffent-
liche Sitzung des Gemeinderats mit folgender Tagesordnung 
statt:
1. 	 Bekanntgaben
2. 	 Verabschiedung von Förster Andreas Hipp
3. 	 Wahlen bei der Freiwilligen Feuerwehr Engstingen
	 - Bestätigung und Zustimmung durch den Gemeinderat
4. 	 Annahme von Spenden
5. 	 Stellungnahmen zu Baugesuchen
6. 	 Verschiedenes
Die Einwohner sind zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen.
Im Anschluss an die öffentliche Tagesordnung findet eine nicht-
öffentliche Sitzung statt.
Hinweis:
Sollte der Gemeinderat wegen Abwesenheit oder Befangen-
heit von Mitgliedern nicht beschlussfähig sein, findet direkt 
im Anschluss an die erste Sitzung eine zweite Sitzung mit der 
gleichen Tagesordnung statt, in der er beschlussfähig ist, wenn 
mindestens drei Mitglieder anwesend und stimmberechtigt 
sind (§ 37 Absatz 3 GemO).
Mario Storz
Bürgermeister

Altersjubilare
Ortsteil Großengstingen
13.04.2026 Frau Anita Freudenmann 85 Jahre
Ortsteil Kleinengstingen
16.04.2026 Herr Reinhold Rominger 80 Jahre
Wir gratulieren den Jubilaren recht herzlich und wünschen ih-
nen alles Gute, vor allem Gesundheit.

Änderung der Verkehrsführung  
Martinstraße / Churstraße

Die Gemeindeverwaltung informiert darüber, dass die Ver-
kehrsführung im Bereich der Freibühlschule nach den Oster-
ferien neu geregelt wird.
Künftig erfolgt die Einfahrt zum Schulgelände sowie zu den Ge-
bäuden Martinstraße 17 und Churstraße 36 ausschließlich über 
die Martinstraße, während die Ausfahrt über die Churstraße ge-
führt wird. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Verkehrsfluss zu 
verbessern und die Sicherheit insbesondere für Schülerinnen 
und Schüler zu erhöhen.
Im Zuge der neuen Verkehrsführung wird zudem eine soge-
nannte KISS-and-Go-Zone im Bereich der Freibühlschule ein-
gerichtet. Diese ermöglicht ein kurzes, sicheres Halten zum 
Bringen und Abholen von Kindern, ohne den Verkehrsfluss 
unnötig zu beeinträchtigen. Wir bitten alle Eltern, diese Zone 
entsprechend zu nutzen.
Der Fahrradverkehr bleibt von dieser Änderung unberührt und 
ist weiterhin in beiden Richtungen möglich.
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Beachtung der neuen 
Regelung und danken für Ihr Verständnis.

Fundsache
Beim Fundamt im Rathaus Großengstingen wurden 1 Auto-
schlüssel und 1 Schlüsselmäppchen abgegeben. Die Fundsa-
chen können im Rathaus Großengstingen abgeholt werden.

Markungswanderung um Engstingen
Die drei Engstinger Ortsgruppen des Schwäbischen Albver-
eins wollen anlässlich des 50-jährigen Gemeindejubiläums die 
Markung Engstingen umwandern. Die Gesamtstrecke beträgt 
ca. 33 Kilometer und wird entsprechend den Tag ausfüllen. Der 
ursprünglich angedachte Termin am 18. April musste verscho-
ben werden.
Die Wanderung findet nun am 20.06.2026 statt, am Tag der Som-
mersonnwende. Aus diesem Grund haben die drei Ortsgrup-
pen auch beschlossen, dass der Tag bei einer gemeinsamen 
Sonnwendfeier in Kleinengstingen seinen Abschluss findet. Die 
Feiern in Kohlstetten und Großengstingen fallen entsprechend 
aus, bzw. sie werden auf nächstes Jahr verschoben.
Die näheren Details der Wanderung werden weiter ausgear-
beitet und entsprechend im Amtsblatt und auf den jeweiligen 
Inter"Ennetseiten der Ortsgruppen veröffentlicht.
Schwäbischer Albverein "Engstingen"
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Haushaltssatzung der Gemeinde Engstingen 
und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Wasserversorgung   
 
I. Haushaltssatzung 
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
hat der Gemeinderat am 18.03.2026 die folgende Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen: 
 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt  
 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  EUR 
 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 17.125.600 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen 
      Aufwendungen von -18.671.800 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 
      1.2) von -1.546.200 

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus  
      Vorjahren von 0 

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  
      (Saldo aus 1.3. und 1.4) von -1.546.200 

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen  
      Erträge von 400.000 

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
      Aufwendungen von 0 

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis  
      (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 400.000 

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis  
      (Summe aus 1.5 und 1.8) von 1.146.200 

 
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
      laufender Verwaltungstätigkeit von     16.529.800 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
      laufender Verwaltungstätigkeit von -16.963.800 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
      aus laufender Verwaltungstätigkeit 
      (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

-434.000 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
      Investitionstätigkeit von       2.247.400 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
      Investitionstätigkeit von -4.474.600 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmit- 
      telüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 
      und 2.5) von 

     -2.227.200 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmit- 
      telüberschuss /-bedarf 
      (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

-2.661.200 

  EUR 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
      Finanzierungstätigkeit von 

      500.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
      Finanzierungstätigkeit von 

-150.000 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmit- 
        telüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus  
        2.8 und 2.9) von 

350.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des  
        Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 
        aus 2.7 und 2.10) von 

-2.311.200 

 
§ 2 Kreditermächtigung 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 € 
 
 
§ 3 Verpflichtungsermächtigung 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird 
festgesetzt auf 132.000 € 
 
 
§ 4 Kassenkredite 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt  
auf 1.500.000 € 
 
 
§ 5 Steuersätze 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt  
1. für die Grundsteuer  

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf 405 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  
auf 365 v. H. 

der Steuermessbeträge; 
 
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H. 

der Steuermessbeträge. 
 
 
Engstingen, den 18.03.2026 
 
gez. Mario Storz, Bürgermeister 
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II. Wirtschaftsplan 
Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt 
der Gemeinderat am 18.03.2026 den Wirtschaftsplan des 
Eigenbetriebs Wasserversorgung Engstingen für das Jahr 2026 
mit folgenden Werten fest: 

 
§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 

 

  Euro 

1. Erfolgsplan 

1.1 Gesamtbetrag der Erträge 739.000 

1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen  -739.000 

1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) - 

1.4 Nachrichtlich:  

 Vorauszahlungen der Gemeinde auf die 
spätere Fehlbetragsabdeckung  

 Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die 
spätere Überschussabführung  

2. Liquiditätsplan 

2.1 Summe der Einzahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit 739.000 

2.2 Summe der Auszahlungen aus 
laufender Geschäftstätigkeit -597.100 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 
aus laufender Geschäftstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

141.900 

2.4 Summe der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 13.500 

2.5 Summe der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von -115.400 

2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

-101.900 

2.7 
Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf  
(Saldo aus 2.3 und 2.6) 

40.000 

2.8 Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 169.400 

2.9 Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von -111.300 

2.10 

Finanzierungsmittelüberschuss /-
bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 
2.8 und 2.9) 

58.100 

2.11 

Geplante Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Wirtschaftsjahres (Saldo 
aus 2.7 und 2.10) 

98.100 

 
 

§ 2 Kreditermächtigung 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 100.000 EUR. 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird 
festgesetzt auf 0 EUR. 
 
§ 4 Kassenkredite 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 
250.000 EUR. 
 
 
Engstingen, den 18.03.2026 
 
gez. Mario Storz, Bürgermeister 
 
III. Bekanntmachung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen sowie der 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das 
Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2026 werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen sowie der Wirtschaftsplan 
des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurden gemäß  
§ 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 24. März 
2026 vorgelegt. 
Das Landratsamt hat mit Erlass vom 27. März 2026 die 
Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des 
Wirtschaftsplanes für das Jahr 2026 bestätigt und die 
vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie den Höchstbetrag der 
Kassenkredite für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 
genehmigt. 

 
IV. Auslegung  
Der Haushaltsplan und der Wirtschaftsplan liegen während der 
üblichen Öffnungszeiten in der Zeit vom 13. April 2026 bis 
einschließlich 21. April 2026 im Rathaus Großengstingen, in 
Zimmer 24, während der Dienststunden zur öffentlichen 
Einsichtnahme aus.  
Auf der Gemeindehomepage www.engstingen.de steht unter der 
Rubrik Rathaus, Gemeindefinanzen der Haushaltsplan der 
Gemeinde für das Haushaltsjahr 2026 sowie der Wirtschaftsplan 
des Wassereigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2026 digital zur 
Verfügung. 
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Öffentliche Sitzung des Ortschaftrates 
Großengstingen

Am Montag, den 13. April 2026 um 19.00 Uhr findet im 
Sitzungssaal des Rathauses Großengstingen eine öffentliche 
Sitzung des Ortschaftsrates mit folgender Tagesordnung statt:
1. Bekanntgaben
2. Baugesuche
3. Verschiedenes
Die Einwohner sind zur Teilnahme an der Sitzung eingeladen.
Im Anschluss an die öffentliche Tagesordnung findet eine nicht-
öffentliche Sitzung statt.
Thomas Gauß
Ortsvorsteher


